
                                                                     

 

2. Einigung im Tarifvertrag der Länder  
Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder erhalten 2.8 % mehr Gehalt bei einer Laufzeit 
von 24 Monaten. In der dritten Verhandlungsrunde der Tarifverhandlungen des öffentlichen 
Dienstes wurde am 29. November ein Ergebnis erzielt. 
 

Nachdem es am Wochenende des 27. und 28. November zu keiner Einigung kam, konnten 
die Tarifparteien am 29. November 2021 einen Abschluss erzielen. 

Zentrale Ergebnisse im Überblick 
 

 2.8 % Entgelterhöhung zum 1. 12. 2022, 
 1.300 € Corona-Sonderzahlung (steuer- und abgabenfrei bis März 2022), 
 Verschiedene Zulagen in der Pflege sowie im Schichtdienst, 
 Auszubildende erhalten 650 € Corona-Sonderzuzahlung und eine Entgelterhöhung 

zwischen 50 und 70 € 
 

Ausgangslage für Beamte und Versorgungsempfänger der Länder 
 

Von dem Tarifergebnis sind etwa 3.5 Millionen Beschäftigte unmittelbar betroffen.  
 

Ca. 1.1 Millionen Tarifbeschäftigte der Länder (ohne Hessen), für die der Tarifvertrag  
direkte Auswirkungen hat, sowie rund 2.4 Millionen Beamte und Versorgungsempfänger in 
Ländern und Kommunen, auf die der Tarifabschluss übertragen werden soll, um den 
Gleichklang der wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung im öffentlichen Dienst zu 
gewährleisten.  
 

Ob das Tarifergebnis tatsächlich auf die Beamten, Richter und Pensionäre der Länder 
übertragen wird, ist allerdings Sache der jeweiligen Landesgesetzgeber. 
  

Hier bleibt es nun abzuwarten, wie der Gesetzgeber in Rheinland-Pfalz entscheidet. 
  

In der Vergangenheit ist es mehrfach vorgekommen, dass die Versorgungsempfänger 
insbesondere von den Einmalzahlungen ausgeschlossen wurden.  
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